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Aus der Sitzung des Gemeinderats vom
25. Juni 2026:

Kita-Gebühren angepasst

Der Gemeinderat hat die Änderung der Ge-
bührensatzung für Kinderbetreuungsein-
richtungen in Schorndorf beschlossen. Die
Elternbeiträge werden zum 1. September
2026 und zum 1. September 2027 angepasst.
Die Anpassung orientiert sich an der ge-
meinsamen Empfehlung der Kirchen und
kommunalen Landesverbände. Diese sieht
eine Erhöhung um 4,5 Prozent für das Kita-
Jahr 2026/2027 und um weitere 4,0 Prozent
für das Kita-Jahr 2027/2028 vor. Der Be-
schluss zur Änderung der Gebührensatzung
fiel mit 16 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen
und 2 Enthaltungen.

Übernachtungssteuer kommt zum
1. Januar 2027

Der Gemeinderat hat den Erlass einer
Übernachtungssteuersatzung beschlossen.
Die Stadt Schorndorf erhebt damit ab dem
1. Januar 2027 eine Übernachtungssteuer in
Höhe von 3,50 Euro pro Person und Über-
nachtung. Die Einführung wurde auf Bitte
der örtlichen Beherbergungsbetriebe auf
Anfang 2027 gelegt, um die organisatori-
sche und technische Umsetzung zu erleich-
tern. Die Stadt rechnet mit jährlichen Er-
trägen von rund 160.000 Euro. Von der
Steuer ausgenommen sind unter anderem
Kinder und Jugendliche bis zum vollende-

ten 18. Lebensjahr, gemeinnützige Beher-
bergungsbetriebe sowie Personen, die vorü-
bergehend zum Besuch einer Berufsschule,
Berufsfachschule oder vergleichbaren
schulischen Ausbildungseinrichtung in
Schorndorf untergebracht sind. Damit sind
insbesondere Berufsschülerinnen und Be-
rufsschüler im Wohnheim des Landkreises
von der Steuer befreit. Der Beschluss fiel
mit 21 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 2
Enthaltungen.

Jahresabschluss 2023
festgestellt

Der Gemeinderat hat den Jahresabschluss
2023 der Stadt Schorndorf förmlich festge-
stellt. Der Abschluss stellt die Vermögens-,
Ertrags- und Finanzlage der Stadt dar und
umfasst Ergebnisrechnung, Finanzrech-
nung und Bilanz. Die Revision hatte den
Jahresabschluss zuvor geprüft; der Fest-
stellung standen aus Sicht der Revision kei-
ne Prüfungsfeststellungen entgegen.

Das ordentliche Ergebnis 2023 schließt
mit rund 2,95 Millionen Euro ab. Zusam-
men mit dem Sonderergebnis von rund 0,71
Millionen Euro ergibt sich ein Gesamter-
gebnis von rund 3,7 Millionen Euro. Die
Überschüsse werden den Rücklagen zuge-
führt. Der Gemeinderat stimmte dem Be-
schluss ohne Gegenstimmen bei einer Ent-
haltung zu.

Regelungen zu Verpflegung,
Ferienbetreuung und
Kita-Benutzung angepasst

Der Gemeinderat hat mehrere Regelungen
rund um Kinderbetreuung, Verpflegung
und Ferienbetreuung beschlossen.

Die Verpflegungsentgelte in den städti-
schen Kindertageseinrichtungen bleiben im
Kita-Jahr 2026/2027 zunächst unverändert.
Da die Verpflegung in Schulen und Kitas
seit April 2026 einheitlich durch die Stadt
organisiert wird, soll eine neue gemeinsame
Kalkulation für das Schul- beziehungswei-
se Kita-Jahr 2027/2028 erstellt werden.

Außerdem wurden die Benutzungssat-
zung und die Gebührensatzung für die städ-
tische Ferienbetreuung neu gefasst. Hinter-
grund ist unter anderem der ab dem Schul-
jahr 2026/2027 schrittweise greifende
Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung im
Grundschulalter. Die bisherigen Regelun-
gen werden neu geordnet und in eine eigen-
ständige Benutzungsordnung sowie eine ei-
genständige Gebührensatzung überführt.

Zudem passte der Gemeinderat die Benut-
zungssatzung für städtische Kindertagesein-
richtungen an, um Regelungen klarer und
einheitlicher zu fassen, Verwaltungsabläufe
zu vereinfachen und die Nachvollziehbar-
keit für Sorgeberechtigte zu verbessern.

Die Beschlüsse fielen jeweils mehrheitlich:
Die Anpassung der Verpflegungsentgelte
wurde bei einer Gegenstimme und einer Ent-

haltung beschlossen. Die Neufassung der
Benutzungssatzung für die Ferienbetreuung
erhielt zwei Gegenstimmen, die Neufassung
der Gebührensatzung für die Ferienbetreu-
ung drei Gegenstimmen. Die Änderung der
Benutzungssatzung für städtische Kinderta-
geseinrichtungen wurde bei zwei Gegen-
stimmen und einer Enthaltung beschlossen.

Betreuungsschlüssel in der
Schulkindbetreuung wird flexibler
geregelt

Der Gemeinderat hat außerdem beschlossen,
den Betreuungsschlüssel in der städtischen
Schulkindbetreuung und bei der Betreuung
des Mittagessens im schulischen Ganztag
künftig standortspezifisch festzulegen. Statt
eines pauschalen Betreuungsschlüssels soll
künftig je nach Standort ein Rahmen zwi-
schen 1:15 und 1:20 gelten. Berücksichtigt
werden unter anderem die Zahl der betreu-
ten Kinder, die räumliche Situation, organi-
satorische Abläufe sowie die Anforderungen
an eine sichere und verlässliche Aufsicht.

Spenden angenommen

Der Gemeinderat hat der Annahme der in
der Vorlage aufgeführten Spenden-, Spon-
soring- und Schenkungsangebote für den
Zeitraum April bis Juni 2026 zugestimmt.
Die Spenden kommen unterschiedlichen
städtischen Einrichtungen und Zwecken
zugute.

Vesperkirche
lädt zum Frühstück
Gemeinschaft und Begegnung - jetzt
das ganze Jahr

Die Vesperkirche Schorndorf ist für viele
Menschen ein fester Bestandteil der Winter-
monate. Künftig möchte das Team die Idee
von Gemeinschaft, Gastfreundschaft und
Begegnung jedoch das ganze Jahr über er-
lebbar machen. Den Auftakt macht ein ge-
meinsames Frühstück am Samstag, 4. Juli,
auf dem Kirchplatz der Stadtkirche.

Ab 10 Uhr sind alle Bürgerinnen und
Bürger eingeladen, bei einem Frühstück
unter freiem Himmel miteinander ins Ge-
spräch zu kommen. Gegen eine Spende er-
wartet die Gäste ein reichhaltiges Angebot
mit frischen Brötchen, Aufstrichen sowie
Kaffee und Tee. Für Sitzgelegenheiten und
Beschattung ist gesorgt.

Begegnung steht im Mittelpunkt

Im Zentrum der Veranstaltung steht nicht
das Frühstück selbst, sondern das Beisam-
mensein. Die Vesperkirche möchte einen
Ort schaffen, an dem Menschen unabhängig
von Alter, Herkunft oder Lebenssituation
zusammenkommen, neue Kontakte knüp-
fen und Gemeinschaft erleben können.

Sowohl Stammgäste als auch Interessier-
te, die die Vesperkirche bislang nicht ken-
nen, sind eingeladen und willkommen.

Weitere Veranstaltungen im Jahr

Das Frühstück auf dem Kirchplatz ist der
Auftakt für weitere Begegnungsangebote:
Bereits am Samstag, 17. Oktober, findet um
10 Uhr ein weiteres gemeinsames Früh-
stück statt - dann in der Stadtkirche.

In der Adventszeit lädt die Vesperkirche
am 3. Dezember um 14 Uhr zur „Vesperkir-
che im Advent“ ins Martin-Luther-Haus
ein. Bei Kaffee, Kuchen und Adventsliedern
soll die Vorweihnachtszeit in besinnlicher
Atmosphäre eingeläutet werden.

Ein weiterer Höhepunkt folgt am 6. De-
zember: Um 19 Uhr gibt der Maulbronner
Kammerchor ein Benefizkonzert in der
Stadtkirche. Der Erlös kommt der Vesper-
kirche zugute.

Die Organisatoren freuen sich auf viele
bekannte und neue Gesichter.

Zahlreiche Ehrenamtliche engagieren sich jedes
Jahr bei der Vesperkirche Foto: privat

Kita-Plätze 2027/2028
Vormerkung
bis zum 1. August 2026 erforderlich

Eltern, die für ihr Kind einen Betreuungs-
platz im Kita-Jahr 2027/2028 benötigen,
sollten den Stichtag nicht verpassen:

Die Vormerkung muss spätestens bis 1.
August 2026 über das Online-Portal „Little
Bird“ eingegangen sein.

Später eingehende Anfragen können nur
nachrangig berücksichtigt werden. Auch
Änderungen an bestehenden Vormerkun-
gen sind nach diesem Termin nicht mehr
möglich.

Anmeldung über das Portal Little Bird

Little Bird ist das zentrale Online-Portal
der Stadt Schorndorf für die Suche und
Vormerkung von Betreuungsplätzen. Dort
finden Eltern Informationen zu den
Schorndorfer Kindertageseinrichtungen
und können ihr Kind bequem von zu Hause
aus anmelden.

Empfohlen wird, bis zu drei Wunschein-
richtungen auszuwählen und zu priorisie-
ren. Die Einrichtung mit Priorität 1 gilt als
Wunscheinrichtung.

Sollte dort kein Platz verfügbar sein,
wird – entsprechend dem angegebenen Be-
treuungsbedarf – ein Platz in einer anderen
geeigneten Einrichtung in Wohnortnähe
angeboten.

So läuft das Verfahren ab

Nach der Registrierung im Portal können
Eltern ihren Betreuungsbedarf anmelden
und bis zu drei Vormerkungen erstellen.
Anschließend besteht die Möglichkeit, die
ausgewählten Einrichtungen gemeinsam
mit dem Kind kennenzulernen. Vorstel-
lungstermine werden direkt mit den Ein-
richtungen vereinbart.

Etwa neun Monate vor dem gewünschten
Betreuungsbeginn erhalten die Familien
eine Rückmeldung, ob ein Platz reserviert
werden kann. Eine Reservierungszusage
muss innerhalb von 21 Tagen angenommen
oder abgelehnt werden.

Erst nach der Bestätigung kann der Be-
treuungsvertrag direkt mit der Einrichtung
abgeschlossen werden.

Änderungen und Wechselwünsche

Wer später die Einrichtung wechseln oder
den Betreuungsumfang anpassen möchte,
kann über Little Bird eine Wechselvormer-
kung erstellen. Diese Möglichkeit besteht
jedoch nur für Kinder, die bereits einen lau-
fenden Betreuungsvertrag mit einer
Schorndorfer Kindertageseinrichtung ha-
ben.

Weitere Informationen

Die Vormerkung ist frühestens 24 Monate
vor dem gewünschten Betreuungsbeginn
möglich.

Ausführliche Informationen zum Platz-
vergabeverfahren sowie die Online-Vor-
merkung finden Eltern unter:
www.portal.little-bird.de/schorndorf
Fragen beantwortet der Fachbereich Bil-
dung, Jugend und Vereine der Stadt
Schorndorf unter Telefon 602-3434 oder
per E-Mail:
platzvergabe.kitas@schorndorf.de.

Übernachtungssteuer zum 1. Januar 2027
Gemeinderat beschließt Satzung für Beherbergungsbetriebe in Schorndorf

Ab dem 1. Januar 2027 erhebt die Stadt
Schorndorf eine Übernachtungssteuer. Der
Gemeinderat hat die entsprechende Sat-
zung am 25. Juni mit großer Mehrheit be-
schlossen.

Die Steuer beträgt 3,50 Euro pro Person
und Übernachtung. Sie wird von den Be-
herbergungsbetrieben erhoben und an die
Stadt abgeführt. Betroffen sind unter ande-
rem Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Ferien-
wohnungen, Privatzimmer sowie Camping-
und Reisemobilplätze.

Mit der neuen Abgabe setzt die Stadt ei-
nen Grundsatzbeschluss des Gemeinderats
vom Februar 2026 um. Die Einnahmen sol-
len den städtischen Haushalt stärken. Nach
Schätzungen der Verwaltung sind jährliche
Mehreinnahmen von rund 160.000 Euro
möglich.

Einführung verschoben

Ursprünglich sollte die Steuer bereits im
Sommer 2026 eingeführt werden. Im Aus-
tausch mit den örtlichen Betrieben zeigte
sich jedoch, dass für die organisatorische
und technische Umsetzung mehr Zeit benö-
tigt wird. Daher wurde der Start auf den 1.
Januar 2027 verschoben.

Die Stadt setzt auf ein weitgehend digita-
les Verfahren: Nach einmaliger Registrie-
rung können die Betriebe ihre Meldungen
online übermitteln. So soll der Verwal-
tungsaufwand möglichst gering gehalten
werden.

Wer ist befreit?

Von der Übernachtungssteuer ausgenom-
men sind Kinder und Jugendliche bis zur
Vollendung des 18. Lebensjahres. Ebenfalls
befreit sind Personen, die für den Besuch ei-
ner Berufsschule, Berufsfachschule oder ei-

ner vergleichbaren Einrichtung vorüberge-
hend in Schorndorf untergebracht sind.
Dazu zählen insbesondere die Bewohnerin-
nen und Bewohner des kreiseigenen Berufs-
schulwohnheims.

Auch Übernachtungen in gemeinnützigen
Jugendherbergen und vergleichbaren Ein-
richtungen bleiben steuerfrei. Gleiches gilt
für Aufenthalte in Krankenhäusern, Reha-
bilitationskliniken, Alten- und Pflegehei-
men sowie Hospizen.

Bei längeren Aufenthalten wird die Steu-
er höchstens für sechs Monate erhoben. Wer
während seines Aufenthalts einen melde-
rechtlichen Wohnsitz in Schorndorf be-
gründet, ist ebenfalls von der Steuer befreit.

Mit der Einführung der Übernachtungs-
steuer schließt sich Schorndorf zahlreichen
Städten in Deutschland an, die bereits eine
entsprechende Abgabe erheben.

»Beraten und beschlossen

Eine Schule feiert Zukunft
Mehr als 1.000 Gäste feierten das Jubiläum der Gottlieb-Daimler-Realschule - der größten Realschule im Kreis

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Ehema-
lige, Lehrkräfte und Stadtvertreterinnen
und Stadtvertreter: Mehr als 1.000 Gäste
kamen zum Jubiläumsfest der größten Re-
alschule im Rems-Murr-Kreis, die in diesem
Jahr 150 Jahre alt wird. Gefeiert wurde mit
Musik, Mitmachaktionen und einem bunten
Rahmenprogramm.

Eine Schule, die sich immer wieder
neu erfunden hat

In ihrer Begrüßung nahm Schulleiterin
Beate Flemming-Nikoloff die Gäste mit auf
eine Reise durch die Schulgeschichte. Von
der Gründung als „Mittelschule für Mäd-
chen“ im Jahr 1876 über mehrere Umzüge
bis hin zur heutigen modernen Realschule
im Rehhaldenweg habe sich die Einrich-
tung immer wieder weiterentwickelt.

„Der Erfolg dieser Schule war und ist un-
gebrochen“, sagte die Schulleiterin. Das
Geheimnis sei ihr besonderer Geist: „Die
Gottlieb-Daimler-Realschule lebt davon,
dass Menschen aneinander glauben.“

Bildung als Schlüssel für die
Zukunft

Auch Oberbürgermeister Bernd Hornikel
würdigte in seiner Ansprache die Bedeu-
tung der Schule für die Stadt Schorndorf.
„Wir feiern heute nicht nur ein beeindru-
ckendes Jubiläum. Wir feiern 150 Jahre
Neugier, Lernen und die Bereitschaft, die
Welt von morgen mitzugestalten“, betonte
er.

Besonders hob der Oberbürgermeister
das Leitbild der Schule hervor: „sozial, be-
wegt, innovativ“. Diese Werte passten nicht
nur zur Gottlieb-Daimler-Realschule, son-
dern auch zur Stadt Schorndorf.

Mit Blick auf den neuen bilingualen Zug,
der zum kommenden Schuljahr startet, un-

Mehr als 1.000 Gäste feierten auf dem Schulgelände das 150-jährige Bestehen der
Gottlieb-Daimler-Realschule Foto: privat

Folgende öffentliche Bekanntmachungen
sind aktuell online unter

www.schorndorf.de/bekanntmachungen
zu finden:

• Öffentliche Auslegung Stadt Jahresab-
schluss 2023

• Öffentliche Ausschreibung
SWS_2026_01 Neubau Hochbehälter Ot-
tilienberg: Bohrpfahlwandbauarbeiten u.
Abbrucharbeiten

• Tagesordnung zur öffentlichen Sitzung
des Technischen Ausschusses am Diens-
tag, 7. Juli 2026

• Tagesordnung zur öffentlichen Sitzung
des Verwaltungs- und Sozialausschusses
am Donnerstag, 9. Juli 2026

»Öffentliche
Bekanntmachungen

Sommerempfang 2026
Herzliche Einladung

Die Stadt Schorndorf lädt alle Bürgerinnen
und Bürger am Freitag, 3. Juli, ab 18 Uhr
herzlich zum Sommerempfang im Ziegelei
SeeBad ein.

Vor der besonderen Kulisse des SeeBads
erwartet die Gäste ein abwechslungsreicher
Abend mit Live-Musik und vielen Gelegen-
heiten zum persönlichen Austausch.

terstrich Hornikel die Zukunftsfähigkeit
der Schule. Gute Bildung sei die beste Vor-
bereitung auf eine Zukunft, die heute noch
niemand genau kenne.

Ein Daimler-Kopf für den
Schuleingang

Zum Jubiläum hatte der Oberbürgermeister
ein besonderes Präsent im Gepäck: einen
Gottlieb-Daimler-Kopf des Künstlers Ott-
mar Hörl. Die Skulptur wird künftig vor
dem Schuleingang stehen und an ihren Na-
mensgeber erinnern.

„Dort, wo jeden Morgen junge Menschen
ihren eigenen Weg in die Zukunft beginnen,
findet nun ein weiterer Daimler-Kopf sei-
nen Platz“, sagte Hornikel. Für die Schule
beginnt damit das nächste Kapitel ihrer Ge-
schichte.

Gratulation zum Jubiläum: (v. l.) Konrektor Leh-
mann, Oberbürgermeister Hornikel, Rektorin
Flemming-Nikoloff und Hagenmüller-Gehring,
Leiterin des Staatlichen Schulamts Backnang


